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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §69 Abs1 Z2 impl;

Rechtssatz

Die Wiederaufnahmne des Verfahrens bietet (ohne Vorliegen eines Wiederaufnahmegrundes) keine Handhabe dafür,

eine im abgeschlossenen Verfahren von der Behörde ihrer Entscheidung zugrundegelegte Beweiswürdigung oder

Sachverhaltsannahme zu bekämpfen.
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